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Anwaltliche Berufspraxis
ohne Fachanwaltstitel:
Akquisition und Reputation
Fehlen eines Fachanwaltstitels gleicht anderes aus –
Generalisten im Nachteil
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

Zu den vermeintlich gesicherten Erkenntnissen in der An-
waltschaft gehört, dass es Nicht-Fachanwälte schwerer haben,
sich im Wettbewerb zu behaupten. Das Soldan Institut hat
untersucht, wie die Betroffenen ihre Möglichkeiten der Man-
datsakquisition und ihre Reputation im Markt einschätzen.
Die Ergebnisse fallen differenziert aus und zeigen, dass in
der Anwaltschaft viele Wege zum Erfolg führen. Es muss
nicht immer der Fachanwaltstitel sein. Ins Hintertreffen
kommen am ehesten Generalisten.

I. Einleitung

Glaubt man Kommentatoren des deutschen Anwaltsmarkts,
haben es Rechtsanwälte ohne Fachanwaltstitel schwerer als
Fachanwälte, sich im Wettbewerb zu behaupten. So ist mit
der Einführung der Fachanwaltschaften die Sorge geäußert
worden, dass Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ohne
entsprechende Qualifizierung größere Schwierigkeiten ha-
ben würden, Mandate auf dem Gebiet einer Fachanwaltschaft
zu akquirieren.1 Angesichts der besonderen Bedeutung, die
eine Spezialisierung für Privatpersonen bei der Anwalts-
suche hat, ist diese Sorge nicht grundlos, erlaubt doch vor al-
lem ein Fachanwaltstitel, die Spezialisierung leicht verständ-
lich und mit offiziellem Siegel versehen dem Markt zu
präsentieren. Wie sich unter diesen Rahmenbedingungen
Rechtsanwälte ohne Fachanwaltstitel auf dem Anwaltsmarkt
behaupten, ist eine wichtige Frage, um einschätzen zu
können, ob und gegebenenfalls in welchem Ausmaß ein
Wettbewerbsnachteil für Rechtsanwälte ohne Fachanwalts-
titel besteht. Hiermit in einem engen Zusammenhang steht
die Frage, ob sich das Fehlen des Fachanwaltstitels ungünstig
auf die Reputation von Rechtsanwälten auswirkt. Diesen bei-
den Fragen ist die Studie „Rechtsanwälte als Spezialisten
und Generalisten“2 nachgegangen, die das Soldan Institut
mit 2.300 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten ohne
Fachanwaltstitel durchgeführt hat3.

II. Mandatsakquisition

Zur Klärung der Frage, ob es Rechtsanwälten ohne Fach-
anwaltstitel schwerer als Fachanwälten fällt, Mandate zu ak-
quirieren, wurden die Teilnehmer der Studie nach ihren ent-
sprechenden Erfahrungen gefragt. Eine solche Einschätzung
ist naturgemäß schwierig, so dass nicht überrascht, dass mit
36 Prozent mehr als ein Drittel aller Befragten mitteilt, dass
ihnen eine Bewertung nicht möglich sei. 27 Prozent sind der

Überzeugung, dass die Akquisition schwerer fällt, 37 Pro-
zent geben an, dass dem nicht so ist.

Bei ausschließlicher Betrachtung der Befragten, die sich
in dieser Frage eine Einschätzung zutrauen, zeigt sich, dass
diese Einschätzung zwischen den untersuchten Teilgruppen
erheblich variiert. Den größten Nachteil in einem fehlenden
Fachanwaltstitel sehen Rechtsanwälte, die sich aktuell in der
Qualifikation zum Fachanwalt befinden; hier sind 70 Pro-
zent der Auffassung, dass ihnen der fehlende Fachanwalts-
titel zum Nachteil gereicht. Rechtsanwälte mit grundsätz-
lichem Interesse am Fachanwaltstitel, die den Erwerb aber
bislang nicht in Angriff genommen haben, äußern dies zu
57 Prozent. Deutlich geringere Werte sind bei Rechtsanwäl-
ten ohne Interesse am Titel und Rechtsanwälten, denen die
FAO keinen geeigneten Fachanwaltstitel bereitstellt, fest-
zustellen (je 26 Prozent). Bei letztgenannter Gruppe ist dies
nicht überraschend, da die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe
ganz überwiegend bedeutet, dass der Betroffene eine aus-
geprägte Spezialisierung auf einem Rechtsgebiet entwickelt
hat, für das es keine Fachanwaltsbezeichnung gibt. Fach-
anwälte, die Vorteile bei der Mandatsakquisition aufgrund ih-
res Fachanwaltstitels haben könnten, gibt es hier nicht, so
dass auch keine Nachteile verspürt werden können.
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Abb. 1: Akquisition von Mandaten ohne Fachanwaltstitel
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Abb. 2: Akquisition von Mandaten ohne Fachanwaltstitel – Teilgruppen im Vergleich

1 Jährig, Fachanwaltschaften, S. 209 ff., 217.

2 Kilian, Rechtsanwälte als Spezialisten und Generalisten, Bonn 2013.

3 Dieser Beitrag entspricht inhaltlich dem Teil 3 der Studie (Fn. 2), S. 89 ff.
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Deutlich wird, dass sich die Wahrnehmung der Benach-
teiligung aufgrund des fehlenden Fachanwaltsstatus in Teil-
gruppen der Nicht-Fachanwaltschaft deutlich unterscheidet,
aus den entsprechend unterschiedlichen Wahrnehmungen
aber mit Blick auf den Erwerb des Fachanwaltstitels eindeu-
tige Konsequenzen gezogen werden: Die Gruppe, die Nach-
teile besonders häufig verspürt, erwirbt in der Konsequenz
bereits einen Fachanwaltstitel, um diesen Nachteil auszuglei-
chen. Wer besonders häufig Nachteile verneint, ist in der
Folge an einem Titelerwerb desinteressiert. Allerdings gilt,
dass das Handeln vor allem auf gefühlte Nachteile gestützt
wird, da das Ausmaß nicht akquirierter Mandate von den Be-
troffenen nicht gemessen werden kann. Das Handeln ist da-
her letztlich auf bloße Annahmen gestützt.

Eine differenzierende Analyse zeigt, dass die Einschät-
zung nur in geringem Maße von Eigenschaften des Befrag-
ten beeinflusst wird. Naturgemäß ist der wesentliche Ein-
flussfaktor die Spezialisierung der Betroffenen – wer
Generalist ist, sieht sich nach eigener Einschätzung größe-
ren Problemen bei der Mandatsakquisition ausgesetzt. Der
Unterschied zu Spezialisten liegt in den verschiedenen Teil-
gruppen zwischen neun und 18 Prozentpunkten. Interessan-
terweise zeigen sich in Abhängigkeit von bestimmten Fach-
anwaltsgebieten keine signifikanten Abweichungen. Berichte
aus der Praxis, dass es in bestimmten Fachanwaltsgebieten
deutlich schwerer als in anderen sei, ohne Fachanwaltstitel
Mandate zu akquirieren, sind daher rein anekdotischer Natur
und lassen sich empirisch nicht als allgemeingültig verifizie-
ren.

III. Reputation

Die Rechtsanwälte, die über keinen Fachanwaltstitel verfügen
und auch kein Interesse an einem Erwerb haben, wurden er-
gänzend gefragt, ob sie in der Berufspraxis feststellen, dass
Fachanwälte von Richtern und Anwaltskollegen fachlich
mehr respektiert werden als Nicht-Fachanwälte. Die entspre-
chende Einschätzung sollte anhand der Antwortkategorien
„häufig“, „gelegentlich“, „selten“ und „nie“ vorgenommen
werden.

54 Prozent der Befragten stellen nie fest, dass Rechts-
anwälte ohne Fachanwaltstitel weniger respektiert werden als
Fachanwälte. 32 Prozent haben die Wahrnehmung, dass dies
selten der Fall ist, 14 Prozent sehen dies als allenfalls gele-
gentliches Problem an. Nur 1 Prozent sieht häufig einen
respektvolleren Umgang mit Fachanwälten. Diese Wahrneh-
mung ist nicht von individuellen Charakteristika der Befrag-
ten beeinflusst.

Im Kontext der Untersuchung der Reputationseffekte des
Fachanwaltstitels ist auch eine Betrachtung der Erwartungen
von Rechtsanwälten in Bezug auf einen möglichen bezie-
hungsweise bereits betriebenen Titelerwerb instruktiv. Die
Frage nach Motiven beziehungsweise Erwartungen zeigt4,
dass eine Verbesserung der Reputation bei Richtern oder
Rechtsanwaltskollegen in der Gesamtschau der Gründe, wa-
rum Rechtsanwälte einen Fachanwaltstitel erwerben
(würden), deutlich nachrangige Bedeutung hat: So geben
nur 23 Prozent der Rechtsanwälte, die grundsätzlich an dem
Erwerb eines Fachanwaltstitels interessiert sind, an, dass sie
den Titel erwerben würden, um bei Richtern eine bessere

fachliche Akzeptanz zu erfahren. Für 18 Prozent der Anwälte
mit einem Interesse am Erwerb eines Fachanwaltstitels wäre
der Titel ein Mittel, um sich eine bessere fachliche Akzep-
tanz bei Kollegen zu verschaffen. Andere Motive erhalten
deutlich höhere Nennungen, so dass sich feststellen lässt,
dass mangelnde Anerkennung der Professionalität aufgrund
des Status als Nicht-Fachanwalt für die allermeisten Rechts-
anwälte ohne Fachanwaltstitel kein zentrales Problem ist.

IV. Ausblick

Das Fehlen eines Fachanwaltstitels erschwert die Akquisition
von Mandaten nach der Wahrnehmung der betroffenen
Nicht-Fachanwälte nicht in dem Ausmaß, wie dies allgemein
angenommen wird. Nur wenig mehr als ein Viertel der
Nicht-Fachanwälte hat eine entsprechende Wahrnehmung;
viele von ihnen werden, da sie sich in der Qualifizierung
zum Fachanwalt befinden, dieses Problem nicht dauerhaft
erfahren. Negative Reputationseffekte sind ebenfalls eher sel-
ten: Die subjektiv wahrgenommene fachliche Wertschätzung
von Rechtsanwälten leidet unter dem Fehlen eines Fach-
anwaltstitels eher selten. 86 Prozent aller Nicht-Fachanwälte
sind der Auffassung, dass ihnen nie oder allenfalls selten we-
niger respektvoll begegnet wird als Fachanwälten. Da diese
Angaben auf der subjektiven Wahrnehmung der Befragten
beruhen, die sich aus der Interpretation eines zumeist nicht
expliziten Verhaltens von anderen Personen ihnen gegen-
über ergibt, sollten die Ergebnisse freilich mit gewisser
Zurückhaltung aufgenommen und als Stimmungsbild be-
griffen werden. Anlass zu Verzagtheit aufgrund eines fehlen-
den Fachanwaltstitels besteht allerdings kaum.
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Abb. 3: Einschätzung des fachlichen Respekts aufgrund eines Fachanwaltstitels –
„Fachanwälten wird respektvoller begegnet...“

4 Kilian, aaO (Fn. 2), S. 95 ff.
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